
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/1/29 2001/05/1120
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2002

Index

41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §17 Abs1;

MeldeG 1991 §17 Abs3;

Rechtssatz

Eine "absolute Sicherheit" über die Lebenssituation des Meldep5ichtigen für die Evaluierung des zu beurteilenden

Sachverhaltes ist nicht notwendig; der Gesetzgeber hat durch die Regelung des § 17 Abs. 3 MeldeG bewusst

Unschärfen aus rechtspolitischen Gründen in Kauf genommen (Hinweis E 13.11.2001, 2001/05/0935 und E 13.11.2001,

2001/05/0930).
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